
Bäume und LichtraumprofiL

die planung von Baumstandorten setzt neben gestalterischen Zieldefinitionen eine gründliche raumanalyse sowie 
vertiefte Baumkenntnisse voraus. da es sich bei der Baumpflanzung um ein sich noch zu entwickelndes raumele-
ment handelt, müssen artenspezifische Baumansprüche, Baumentwicklungen sowie Baumpflegemöglichkeiten mit 
in die planung einfliessen. nachstehend sind Standardmasse angegeben, welche situativ zu prüfen sind:

aBStände für neupfLanZungen von Bäu-
men im StraSSenraum

x = abstand zu fahrbahnrand

 kleinkronige Bäume:  2.00m
 mittelgrosse, schlankwachsende Bäume:  1.50m
 grosskronige, schlankwachsende Bäume:  1.50m
 mittelgrosse und grosskronige Bäume:  1.50m

y = achsabstand ausnahmetransportroute typ i und ii 

 kleinkronige Bäume:  6.75m
 mittelgrosse, schlankwachsende Bäume:  6.25m
 grosskronige, schlankwachsende Bäume:  5.75m
 mittelgrosse und grosskronige Bäume:  4.50m

für die Bestimmung von abständen zu Kunstbauten 
oder abgrabungen ist der Standard 103.01 massge-
bend.

abb. 103.04a Lichtraumprofil im Strassenraum

Weiterführende informationen:

Systematische gesetzessammlung Basel-Stadt:
www.gesetzessammlung.bs.ch

ausnahmetransportrouten, tiefbauamt Basel-Stadt, 
normen-merkblätter-Wegleitungen:
www.tiefbauamt.bs.ch

Lichtraumprofil, BvB, infrastruktur:
www.bvb.ch

ihr anSprechpartner:

thomas gerspach
tel: 061 267 69 45

Stadgtärtnerei Basel Grünplanung Dufourstrasse 40/50, 4001 Basel Revisor/in: StjStand: November 2022

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Stadtgärtnerei 

 

 
Tiefbauamt Abteilung Verkehrsbauten – Erhaltungsplanung Seite 1 von 1 

Erstellt: Oktober 2006 Ersetzt Norm Nr. 203/1 
 Ausgabe: April 2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

StaNDaRDS DeR StaDtGäRtNeRei BaSel; heft 100 plaNuNGS-, pRüf-, uND BewilliGuNGSveRfahReN

103  plaNuNGS- uND pRüfveRfahReN
Seite 1/2

103.04  aBStände Bei BaumneupfLanZungen auf aLLmend



Bäume und ihre fLächenanSprüche
aBStände ZWiSchen den Bäumen innerhaLB einer Baumreihe

diese abstände richten sich in erster Linie an der gestalterischen absicht und der darauf abgestimmte Baumarten-
wahl.

Stehen die Bäume in durchgehenden grünstreifen (rabatten), hat die festlegung der Baumabstände von Baum zu
Baum grundsätzliche einen grossen Spielraum.
Stehen die Bäume in einzelrabatten, Baumscheiben und oder Baumrostflächen bestimmt vor allem die nutzung
der dazwischenliegenden fläche den Spielraum bezüglich Baumabstand.

als Standard an unversiegelter oberfläche (Baumscheibe, rabatte, Baumrost) sind mindestens 7 Quadratmeter
anzustreben. durch die normmasse der rechteckigen Baumroste (Breite 210cm) ergeben sich in der praxis grössen
von 210 x 350 cm.
es ist zu prüfen, ob zwischen den Baumstandorte zusätzliche Wurzelräume unter den angrenzenden Belagsflächen
möglich sind. (Standard 203.06  „Wurzelräume unter Belagsflächen“) Bäume in quadratischen oder runden Baumros-
ten benötigen zwingend zusätzliche Wurzelräume.

als planungshilfe sind nachfolgend unterschiedliche Baumstandorte dargestellt. (abb. 103.04b  zum download)
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Bäume und ihre Flächenansprüche

103.04b  Bäume und ihre Flächenansprüche
abb. 103.04b planungshilfe unterschiedliche Baumstandorte
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